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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1995

Norm

ARHG §50

Rechtssatz

Ein Rechtshilfeersuchen eines von einem Staatsanwalt der Russischen Föderation eingesetzten Untersuchungsführers

(Ermittlungsleiters) ist als Rechtshilfeersuchen einer Staatsanwaltschaft im Sinne des § 50 Abs 1 und Abs 2 ARHG

anzusehen.
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